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Abréviations

EFD Eidgenössisches Finanzdepartement
UNO Organisation der Vereinten Nationen
NGO Nichtregierungsorganisation
WAK-SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerates
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
EU Europäische Union
KMU Kleine und mittlere Unternehmen
MWST Mehrwertsteuer
StHG Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der

Kantone und Gemeinden
DBG Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer
ESTV Eidgenössische Steuerverwaltung
WAK-NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats
IOK Internationales Olympisches Komitee
NFA Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung
VStG Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer
StG Bundesgesetz über die Stempelabgaben

DFF Département fédéral des finances
ONU Organisation des Nations unies
ONG Organisation non gouvernementale
CER-CE Commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats
OCDE Organisation de coopération et de développement économiques
UE Union européenne
PME petites et moyennes entreprises
TVA Taxe sur la valeur ajoutée
LHID Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des

communes
LIFD Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct
AFC Administration fédérale des contributions
CER-CN Commission de l'économie et des redevances du Conseil national
CIO Comité International Olympique
RPT Réforme de la péréquation et de la répartition des tâches
LIA Loi fédérale sur l'impôt anticipé
LT Loi fédérale sur les droits de timbre
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Chronique générale

Economie

Politique économique

Politique structurelle

Der vom Bundesrat im März vorgelegte Entwurf für eine Reform der
Unternehmensbesteuerung hat das Ziel, die Schweiz für Unternehmen attraktiver zu
machen. Die in der Botschaft als ersten Schritt deklarierten Massnahmen sollen vor
allem die Bedingungen für Holdinggesellschaften, wo ein starker internationaler
Steuerwettbewerb besteht, sowie für neugegründete KMU verbessern. 1

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 26.03.1997
HANS HIRTER

Finances publiques

Impôts directs

In den letzten Jahren hat die Schweiz für Holdinggesellschaften an Attraktivität
eingebüsst, und es kam zu diversen Auslagerungen von Holdings in EU-Staaten (Die EU
führte 1992 Regelungen ein, die im EU-Raum ungehinderte Kapitalflüsse zwischen
Mutter- und Tochtergesellschaften erlauben. Ausserdem verbesserten verschiedene
EU-Staaten ihre Unternehmensbesteuerung). Aber auch für KMU verlor die Schweiz an
Attraktivität. Im Vorjahr hatte der Bundesrat deshalb zwei Varianten einer Reform der
Unternehmensbesteuerung vorgelegt, die Steuerausfälle von CHF 90 Mio. bzw. 210 Mio.
zur Folge gehabt hätten; diese stiessen aber im Vernehmlassungsverfahren
insbesondere auf linken Widerstand. Die Linke willigte schliesslich aber doch in eine
Reform der Unternehmensbesteuerung ein, um im Gegenzug die Unterstützung der
Bürgerlichen für ein Investitionsprogramm zu erhalten. Als Teil des
Investitionsprogrammes legte der Bundesrat im März ein neu geschnürtes Reformpaket
vor, das einen Einnahmenausfall von geschätzten CHF 170 Mio. (davon CHF 90 Mio. für
die Kantone) und verschiedene Änderungen des Gesetzes über die direkte
Bundessteuer (DBG), des Steuerharmonisierungsgesetzes (StHG), des Gesetzes über die
Stempelabgaben (StG) sowie des Gesetzes über die Verrechnungssteuer (VStG) vorsah.
Schwerpunkte waren folgende: 

1.) Direkte Freistellung der Beteiligungsgewinne und Beteiligungserträge. Die bisherige
steuerliche Freistellung der Erträge (Dividenden usw.) wird auf die Gewinne (Kapital-
und Aufwertungsgewinne zuzüglich Erlöse aus zugehörigen Bezugsrechten) ausgedehnt
(-100 Mio.) (Unterschieden wird zwischen Neu- und Alt-Beteiligungen. Um
Abwanderungen zu verhindern, müssen bestehende Holdinggesellschaften die auf Alt-
Beteiligungen realisierten Gewinne für eine lange Frist weiterhin versteuern, dafür
können sie die Verluste auf Altbeteiligungen auch künftig steuerlich zum Abzug
bringen). 

2.) Einführung einer proportionalen Gewinnbesteuerung von 8,5% anstelle der
renditeabhängigen, progressiven Steuer auf den Reinertrag (+120 Mio.) und Abschaffung
der Kapitalsteuer (-320 Mio.). 

3.) Senkung der Emissionsabgabe auf Beteiligungen von 2% auf 1%. Zudem gilt ein
Freibetrag von CHF 250'000 für Neugründungen wie auch für Kapitalerhöhungen (-120
Mio.).

4.) Differenzierte Neuregelung der Steuerfolgen beim Erwerb eigener Aktien. Die
Massnahmen 2 und 3 sollen insbesondere die KMU begünstigen. Die in der
Vernehmlassungsvorlage vorgeschlagene Verlustverrechnung im Konzern nahm der
Bundesrat nicht ins Reformpaket auf, da sich die Kantone geschlossen dagegen gewehrt
hatten. Als neues Element schlug er dafür die Wiedereinführung einer Stempelabgabe
auf Lebensversicherungsprämien von 2,5% vor, womit der notleidenden Bundeskasse
Kompensationseinnahmen von rund CHF 250 Mio. zufliessen sollten (Der Stempel auf
Lebensversicherungen war 1973 abgeschafft worden). 2

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 06.05.1997
EVA MÜLLER
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Die WAK des Ständerates hörte sich nochmals mehrere Experten an. Schliesslich
übernahm sie das Holding-Besteuerungskonzept des Nationalrats, fügte aber einen
Missbrauchsartikel an, mit dem sichergestellt werden soll, dass nicht mit
Wertberichtigungen und Abschreibungen zwischen Mutter- und Tochtergesellschaften
Steuern vermieden werden können. Wertberichtigungen und Abschreibungen sollen
vom steuerbaren Gewinn nur soweit in Abzug gebracht werden können, als sie
betriebsnotwendig und entsprechend begründet sind. Zudem sollen nur definitive
Verluste steuerlich berücksichtigt werden können. Der Ständerat folgte seiner WAK in
der Herbstsession und hiess die Steuerreform mit 30 zu 1 Stimme gut. Den vom
Nationalrat abgekoppelten Versicherungsstempel auf Einmalprämien baute er wieder
ins Paket ein. In der Differenzbereinigung hielten beide Räte an ihrer Position -
Entkoppelung bzw. Paketlösung - fest, bis schlussendlich der Nationalrat nachgab. Der
Einnahmenausfall des Steuerpakets wurde vom EFD auf CHF 320 Mio. geschätzt, wobei
CHF 90 Mio. die Kantone betreffen. Gemäss EFD-Vorsteher Kaspar Villiger bringt die
Vorlage den Schweizer Holdings neben Deutschland dafür die «weltbeste»
Besteuerung, was neues Steuersubstrat anziehen sollte. Nachdem das Referendum
nicht ergriffen wurde, wird die Unternehmenssteuerreform auf Anfang 1998 in Kraft
treten. Die Stempelabgabe auf Einmalprämien wird vom 1. April 98 an wieder erhoben
werden. 3

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 09.12.1997
EVA MÜLLER

Bereits in der Wintersession 2022 beriet das Parlament den Bundesbeschluss über
eine besondere Besteuerung grosser Unternehmensgruppen fertig. Dies war nötig,
damit die entsprechende Verordnung ab dem 1. Januar 2024 in Kraft treten und die
Regelungen der OECD somit termingerecht umgesetzt werden können – vorausgesetzt,
die Stimmbevölkerung heisst die Verfassungsänderung im Juni 2023 an der Urne gut.

Nach dem Ständerat, der sich bereits in der Herbstsession zur Vorlage geäussert hatte,
setzte sich zu Beginn der Wintersession der Nationalrat mit dem Bundesbeschluss zur
Änderung der Verfassung auseinander. Vertreterinnen und Vertreter der bürgerlichen
Parteien unterstrichen in der Eintretensdebatte die Notwendigkeit der Vorlage, auch
wenn sie teilweise als notwendiges Übel dargestellt wurde. Sie betonten, dass sich der
Standortwettbewerb in den kommenden Jahren aufgrund der OECD-
Mindestbesteuerung verstärken werde und die betroffenen Kantone ihre sinkende
Steuerattraktivität kompensieren müssten. Dem pflichtete der Finanzminister später
bei, als er betonte, dass es aufgrund dieser Vorlage zu grossen Veränderungen kommen
werde – der Standortwettbewerb verlagere sich auf Bereiche, in denen «die Schweiz
nicht mithalten kann». Vertreterinnen und Vertreter der links-grünen Parteien
hingegen erachteten die OECD-Reform als Versuch, den in ihren Augen schädlichen
internationalen Steuerwettbewerb einzuschränken. Entsprechend sollten die daraus
resultierenden Einnahmen nicht erneut dafür eingesetzt werden, einzelne Kantone für
Unternehmen attraktiver zu machen, womit auch die interkantonale Ungleichheit noch
verstärkt würde. Eintreten war in der Folge unbestritten. 

Die grosse Debatte betraf in der Folge die Frage, wie die aufgrund der
Ergänzungssteuer erzielten Mehreinnahmen zwischen Bund und Kantonen verteilt
werden sollen. Der Bundesrat hatte in Absprache mit den Kantonen eine Verteilung von
25 Prozent für den Bund und 75 Prozent für die Kantone vorgeschlagen, der Ständerat
war seinem Antrag gefolgt. Eine Minderheit III Walti (fdp, ZH) vertrat diese Position im
Nationalrat. Die WAK-NR befürwortete hingegen eine Verteilung von 50-zu-50 Prozent
für Bund und Kantone, wobei eine Obergrenze von CHF 400 pro Einwohnerin und
Einwohner geschaffen werden sollte. Einerseits sei die finanzielle Situation der Kantone
deutlich besser als diejenige des Bundes, zudem sei ein Engagement des Bundes im
Standortwettbewerb vonnöten, begründete Landolt (mitte, GL) im Namen der
Kommission den höheren Bundesanteil. Schliesslich führe dieser Vorschlag in 16
Kantonen zu Mehreinnahmen gegenüber dem bundesrätlichen Vorschlag. Daneben
lagen jedoch zahlreiche Minderheitsvorschläge vor. Zwei Minderheiten I Grossen (glp,
BE) und II Feller (fdp, VD) befürworteten die Verteilung von 50 zu 50, lehnten aber die
Pro-Kopf-Obergrenze ab. Die Minderheit I Grossen wollte die Gelder zu zwei Dritteln
entsprechend der kantonalen Wirtschaftsleistung und zu einem Drittel entsprechend
der Wohnbevölkerung auf die Kantone verteilen, während die Minderheit II Feller keine
Ergänzungen vorsah. Extrempositionen nahmen die Minderheiten IV Martullo (svp, GR)
sowie VI Glättli (gp, ZH) ein, die 100 Prozent der Gelder den Kantonen (Martullo)
respektive dem Bund (Glättli) zukommen lassen wollten. 
Finanzminister Maurer warnte den Rat eindringlich vor den Folgen einer Abweichung
vom Kompromiss zwischen den Kantonen: Damit lasse man die «Solidarität
auseinanderbrechen», betonte er und empfahl folglich die Minderheit IV Walti zur

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 01.12.2022
ANJA HEIDELBERGER
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Annahme. 
Dennoch setzte sich die Minderheit II Feller und somit die hälftige Verteilung zwischen
Bund und Kantonen ohne Einschränkungen gegen die Alternativvorschläge durch.
Angenommen wurde auch eine Minderheit V Leo Müller (mitte, LU), mit der die
Verteilung der kantonalen Mehreinnahmen auf Gemeinden und Städte gemäss der
Verteilung der Gewinnsteuern festgeschrieben werden sollte. Der Nationalrat schuf
damit gleich zwei Differenzen zum Erstrat. 
Erfolgreich war mit 161 zu 25 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) überdies ein Einzelantrag
Leo Müller für eine Änderung des Vorlagentitels als dritte Differenz. Dieser sollte neu
die «Umsetzung des OECD/G20-Projekts zur Besteuerung grosser
Unternehmensgruppen» in den Mittelpunkt stellen, nicht wie bisher die «Besteuerung
der digitalen Wirtschaft». Müller hatte zuvor auf die Notwendigkeit verwiesen, dass die
Vorlage bei einer Volksabstimmung einen passenden Titel aufweist. 
Schliesslich folgte der Nationalrat auch einem Antrag seiner Kommissionsmehrheit und
beauftragte den Bundesrat, bis sechs Jahre nach Inkrafttreten der Verordnung zur
Mindestbesteuerung das entsprechende Bundesgesetz vorzulegen. Damit schuf er eine
vierte Differenz zum Ständerat. Eine Minderheit Aeschi (svp, ZG) wollte ergänzend vom
Bundesrat verlangen, zusammen mit der Ausführungsgesetzgebung auch eine
Anpassung der NFA zu präsentieren, da das «neue[...], NFA-ähnliche[...]
Umverteilungsgefäss» zusammen mit den bestehenden NFA-Gefässen angeschaut
werden müsse. Der Nationalrat entschied sich jedoch mit 143 zu 46 Stimmen für den
Mehrheitsantrag. 

Daneben versuchten verschiedene Minderheiten, die Vorlage um weitere Elemente zu
ergänzen – blieben damit aber erfolglos. Auf bürgerlicher Seite verlangte eine
Minderheit Aeschi, gleichzeitig mit der Unternehmensbesteuerung auch die natürlichen
Personen zu entlasten, was die Mehrheit der Sprechenden mit Verweis darauf ablehnte,
dass dieser Antrag themenfremd sei und Kosten in Milliardenhöhe verursachen würde.
Auch der Nationalrat sah von dieser Ergänzung ab (141 zu 48 Stimmen). 
Eine weitere Minderheit Aeschi wollte erfolglos (134 zu 55 Stimmen bei 1 Enthaltung) die
Reichweite der Vorlage auf juristische Personen beschränken und damit
Personengesellschaften von der Regelung ausnehmen. Dies lehnte etwa Finanzminister
Maurer mit der Begründung ab, dass die OECD-Regelung auch solche Unternehmen
einbeziehe. 
Erfolglos blieben auch zwei Minderheiten Feller für eine Einschränkung der
Bestimmungen auf «grosse multinationale Unternehmensgruppen» – der Bundesrat
hatte nur von «grossen Unternehmensgruppen» gesprochen. Sollte die erste Säule der
OECD-Bemühungen, die sich mit der «steuerlichen Zuteilung von Gewinnen grosser
Unternehmensgruppen» (EFD) beschäftigt, ebenfalls umgesetzt werden, bräuchte es
bei einer solchen Ergänzung eine neue Verfassungsänderung, begründete der
Finanzminister seine ablehnende Haltung. Der zweite Minderheitsantrag Feller
verlangte, dass die Veranlagung zwingend durch die Kantone gemacht werden muss –
bisher enthielt die Vorlage diesbezüglich Ausnahmemöglichkeiten.
Kommissionssprecher Landolt betonte, dass man diese Frage absichtlich offen lassen
wolle, um sie im Rahmen des späteren Gesetzgebungsverfahrens regeln zu können. Mit
130 zu 58 Stimmen (bei 1 Enthaltung) respektive 131 zu 57 Stimmen (bei 1 Enthaltung)
fanden auch diese zwei Anträge keine Mehrheit. Alle vier Minderheitsanträge wurden
von der SVP-Fraktion sowie von einer Minderheit der FDP-Fraktion und einzelnen
Mitgliedern der Mitte-Fraktion befürwortet. 

Nicht nur von bürgerlicher, auch von links-grüner Ratsseite lagen zahlreiche erfolglose
Minderheitsanträge vor. 
Eine Minderheit Birrer-Heimo (sp, LU) erachtete einen Vollzug der neuen Steuer durch
die ESTV als sinnvoller als einen kantonalen Vollzug mit Unterstützung durch die ESTV –
zumal immer mehrere Kantone betroffen seien. Finanzminister Maurer wies auf den
bereits bestehenden Kontakt zwischen Kantonen und Unternehmen hin und erachtete
den Vollzug durch die Kantone daher als sinnvoller. Der Minderheitsantrag scheiterte
mit 110 zu 79 Stimmen. 
Genauere Vorschriften für die Verwendung der Bundesgelder verlangten zwei
Minderheiten I Badran (sp, ZH) und II Ryser (gp, SG). Um den «Basar» zur Verteilung der
Gelder durch die ungenaue Formulierung einer «Förderung der Standortattraktivität»
zu stoppen, schlug Jacqueline Badran eine Zweckbindung zur Finanzierung von
familienexterner Kinderbetreuung und Franziska Ryser eine Zweckbindung zur
Finanzierung der Individualbesteuerung vor. Mit beiden Vorschlägen könne das
inländische Fachkräftepotenzial besser ausgeschöpft werden, betonten sie. Martin
Landolt lehnte es im Namen der Kommission jedoch ab, konkrete Massnahmen zu
treffen, solange die konkreten Herausforderungen noch nicht bekannt seien. Mit 97 zu
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90 Stimmen bevorzugte der Nationalrat den Vorschlag der Kommissionsmehrheit
gegenüber dem Minderheitsantrag I Badran, der sich zuvor ähnlich knapp gegen den
Minderheitsantrag Ryser durchgesetzt hatte. 

In der Gesamtabstimmung nahm der Nationalrat den Entwurf mit 127 zu 43 Stimmen
(bei 18 Enthaltungen) an. Abgelehnt wurde der Entwurf von den Mitgliedern der SVP-
Fraktion, Enthaltungen fanden sich in allen Fraktionen ausser derjenigen der GLP. 4

In weiteren fünf Sitzungen bereinigte das Parlament den Bundesbeschluss über eine
besondere Besteuerung grosser Unternehmensgruppen. Nicht umstritten waren die
Titeländerung sowie der Auftrag an den Bundesrat, innert sechs Jahren ein
entsprechendes Bundesgesetz auszuarbeiten. Der Ständerat bereinigte beide
Differenzen gleich in der ersten Runde des Differenzbereinigungsverfahrens. 

Er hielt jedoch nach langen Diskussionen entgegen einem Minderheitsantrag
Rechsteiner (sp, SG) am Verteilschlüssel der zusätzlichen Steuereinnahmen von 75
Prozent für die Kantone und 25 Prozent für den Bund fest. Mit dieser Lösung gelange
«möglichst viel Geld in den nationalen Finanzausgleich», so dass die Beiträge für die
meisten Kantone anstiegen, begründete Kommissionssprecher Kuprecht (svp, SZ)
diesen Entscheid. Umstritten war zwischen den Befürwortenden einer hälftigen Teilung
und dem Vorschlag der Kommissionsmehrheit auch die Frage, ob es sich um eine
kantonale oder eine nationale Steuer handle. Bei einer kantonalen Steuer könne ein
Bundesanteil von 25 Prozent als grosszügig erachtet werden, argumentiert etwa der
Sprecher der WAK-NR, Martin Landolt. Umgekehrt würde bei nationalen Steuern eine
hälftige Teilung etwa der Aufteilung der Gewinnsteuern von juristischen Personen
entsprechen, betonte Jürg Grossen (glp, BE). Obwohl die nationalrätliche Kommission
anfänglich eine hälftige Verteilung gutgeheissen hatte, übernahm nun Martin Landolt im
Namen der Kommission das Bild einer «kantonalen Steuer» – auch wenn er später
zuhanden des Protokolls betonte, dass es sich faktisch gemäss bundesrätlicher
Botschaft um eine Bundessteuer handle – und willigte in die ständerätliche 75-zu-25-
Prozent-Aufteilung ein. Mit 99 zu 87 Stimmen (bei 6 Enthaltungen) folgte ihm der
Nationalrat und lehnte damit einen Minderheitsantrag Grossen auf Festhalten ab. Die
Grünen, Mehrheiten der SP und der GLP sowie eine Minderheit der Mitte-Fraktion
sprachen sich für den Mehrheitsantrag aus und trugen somit zur Beseitigung dieser
Differenz bei.

Offen blieb jedoch nach wie vor, ob die Beteiligung von Gemeinden und Städten
ausdrücklich geregelt werden soll. Auch hier folgte der Nationalrat seiner
Kommissionsmehrheit und lehnte einen Minderheitsantrag Aeschi (svp, ZG) ab, welcher
die Definition einer angemessenen Beteiligung der Gemeinden und Städte den
Kantonen überlassen wollte. Nachdem sich der Ständerat in dieser Frage erneut
unnachgiebig gezeigt hatte – es sei «eigentlich fast verfassungswidrig, wenn wir hier
den Kantonen vorschreiben, wie sie das Geld zu verteilen haben» (Stark; svp, TG), war
argumentiert worden –, lenkte der Nationalrat auch hier ein. Er bereinigte somit die
letzte Differenz mit 104 zu 72 Stimmen (bei 1 Enthaltung) – gemäss
Kommissionssprecher Landolt jedoch nicht aus Überzeugung, sondern weil «das Ziel
einer Differenzbereinigung eben darin besteht, Differenzen zu bereinigen». 

Zusammen mit der Behandlung des Bundesbeschlusses über eine besondere
Besteuerung grosser Unternehmensgruppen endete schliesslich auch der letzte Auftritt
des zurücktretenden Finanzministers Maurer, der vom Nationalrat mit «[s]tehenden
Ovationen» – wie es im Amtlichen Bulletin festgehalten wird – verabschiedet wurde.

Mit 127 zu 59 Stimmen (bei 10 Enthaltungen; Nationalrat) respektive 38 zu 2 Stimmen
(bei 4 Enthaltungen; Ständerat) nahmen beide Kammern den neuen Bundesbeschluss in
den Schlussabstimmungen an. Die ablehnenden Stimmen und Enthaltungen im
Nationalrat stammten von Mitgliedern der SP- und der Grünen-Fraktion. Somit wird die
Schweizer Stimmbevölkerung im Juni 2023 über die Verfassungsänderung befinden. 5

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 16.12.2022
ANJA HEIDELBERGER
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Impôts indirects

Die nationalrätliche Kommission für Wirtschaft und Abgaben hielt bei der Beratung des
MWSt-Gesetzes an gewichtigen Differenzen zum Ständerat beim Sport und bei der
Hotellerie fest. Im Gegensatz zur kleinen Kammer wollte sie die Vermietung von
Sportanlagen weiterhin der Steuer unterstellen, die Definition von Unternehmen, die
für Fundraising-Projekte steuerlich privilegiert werden, enger fassen und hielt am
Sondersatz von 2,3% für Sport- und gemeinnützige Institutionen fest (allerdings ohne
Rückerstattung von Steuern). Ferner beharrte sie auf der Befristung des Sondersatzes
für die Hotellerie bis ins Jahr 2001. 6

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 11.11.1998
URS BEER

Mit dem 1995 verabschiedeten Börsengesetz können künftig auch ausländische
Effektenhändler am elektronischen System der Schweizer Börse (SWX) teilnehmen.
Allerdings würden sie gegenüber den inländischen Effektenhändler bevorzugt, da sie
keine Umsatzabgabe zu entrichten hätten. Um zu verhindern, dass Schweizer Banken
den Handel über eine Tochtergesellschaft im Ausland abwickeln, schlug der Bundesrat
Ende Jahr mittels Dringlichem Bundesbeschluss im Einvernehmen mit den Banken vor,
den Börsenumsatz-Stempel auf ausländische Effektenhändler auszudehnen und damit
eine Benachteiligung der einheimischen Broker aufzuheben. Die Abschaffung dieser
Umsatzabgabe wurde vom Bundesrat vorerst mangels Kompensationsmöglichkeiten im
Finanzbereich verworfen. In der gleichen Botschaft schlug er vor, den Handel mit Euro-
Obligationen vom Umsatzstempel zu befreien in der Hoffnung, Eurobondgeschäfte für
den Finanzplatz Schweiz zurückzugewinnen. Gemäss Rechnung des EFD würde ein
Marktanteil von 10% des gesamten Eurobondhandels einem Umsatzvolumen von CHF
1200 Mrd. entsprechen und den Umsatz der Schweizer Börse mehr als verdoppeln.
Schliesslich beantragte er, Optionsgeschäfte zu entlasten, die über die in Deutschland
domilizierten Börse Eurex abgewickelt werden, um eine Doppelbesteuerung zu
verhindern. Mit der Vorlage, die zu Steuerausfällen von rund CHF 20 Mio. führen
würden, erhofft sich der Bundesrat die Stärkung des Finanzplatzes Schweiz sowie die
Erhaltung des heutigen Steuersubstrats. 7

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 31.12.1998
URS BEER

Nachdem der Bundesrat im vergangenen Jahr dem Internationalen Olympischen
Komitee (IOK) die Mehrwertsteuer bis zum Inkrafttreten des Mehrwertsteuergesetzes
erlassen hatte, wurde er von zahlreichen Parlamentariern und von den Medien harsch
kritisiert. Vielfach wurde der Steuererlass mit der Kandidatur von Sion für die
Olympischen Winterspiele 2006 in Zusammenhang gebracht. Bundesrat Ogi wollte
diesen Vorwurf nicht so stehen lassen, der Entscheid des Bundesrates diene dazu, die
Attraktivität der Schweiz als Sitz für internationale Organisationen zu bewahren. Auch
die WAK-NR empfahl ihrer Kammer, den Beschluss gutzuheissen. Laut einer
Zusammenstellung des Finanzdepartementes existierten 1997 mit rund 50
internationalen Organisationen, darunter 21 UNO-Unterorganisationen und sieben
NGO's besondere Steuerabkommen resp. wurden Verhandlungen darüber geführt. 8

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 24.02.1999
DANIEL BRÄNDLI

1) BBI, 1997, II, S. 1164ff.
2) BBl, 1997, II, S. 1164 ff.; Presse vom 27.3.97
3) AB NR, 1997, S. 1925 ff.; AB NR, 1997, S. 1972 ff.; AB NR, 1997, S. 2033 f.; AB NR, 1997, S. 2329; AB SR, 1997, S. 1025; AB SR,
1997, S. 828 ff.; AB SR, 1997, S. 923 f.; BBl, 1997, IV, S. 802 ff.; NZZ, 13.9. und 9.12.97
4) AB NR, 2022, S. 2044 ff.; 24H, AZ, LT, Lib, NZZ, SZ, TA, 2.12.22
5) AB NR, 2022, S. 2170 ff.; AB NR, 2022, S. 2176 f.; AB NR, 2022, S. 2314 ff.; AB NR, 2022, S. 2460; AB SR, 2022, S. 1141 ff.; AB
SR, 2022, S. 1206 f.; AB SR, 2022, S. 1378; LT, NZZ, 7.12.22
6) TA, 11.11.98
7) BBl, 1999, S. 1025 ff.; NZZ, 15.12.98; SHZ, 4.2.98; TA, 19.2.98; BaZ, 26.2.98; Presse vom 26.11.98
8) BaZ, 26.1.99; TA, 26.1. und 24.2.99; AZ, 1.2.99; NZZ, 13.2.99
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